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Protokollauszug der Schulpflege  

  

Sitzung vom 11. März 2024 
 

  

  

10 Einstellung des Angebots der Erwachsenenbildung und Aufhebung des 

Fachbereichs Eltern- und Erwachsenenbildung / öffentlich  

 

 

1 Ausgangslage  

Im September 2011 haben die Stimmberechtigten des Kantons Zürich mit einer Mehrheit von 

50.2% beschlossen, die Angebotspflicht der Gemeinden für Kurse in Hauswirtschaftlicher 

Fortbildung für Erwachsene und schulentlassene Jugendliche abzuschaffen. Mit der 

Aufhebung des Gesetzes entfiel für den Kanton die Beitragspflicht. Die Gemeinden konnten 

die Kurse jedoch weiterhin anbieten.  

  

In Männedorf hatten sich jedoch 53.4% der Stimmberechtigten für deren Beibehaltung 

ausgesprochen.  

  

Nach der Abstimmung reichte ein Komitee der Gemeinde/Schule eine Petition ein, wonach 

die Gemeinde/Schule Männedorf weiterhin ein sinnvolles, qualitativ gutes und möglichst 

breites Angebot an bezahlbaren nichtberuflichen Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten 

soll.   

  

Im März 2012 stimmte der Gemeinderat Männedorf einer Weiterführung der Eltern- und 

Erwachsenenbildung zu. Die Planung und Durchführung wurde an die Schule Männedorf 

delegiert. Die Zielsetzung und Rahmenbedingungen für die operative Führung der «EB 

Männedorf» wurden in einem Leistungsauftrag, der bis Ende 2014 zeitlich begrenzt war, 

festgehalten.  

  

Mit der Neuorganisation der Schule Männedorf wurde im Mai 2022 der Fachbereich der 

Eltern- und Erwachsenenbildung geschaffen und ein neues Reglement genehmigt, welches 

per 1. August 2022 in Kraft gesetzt wurde.  

  

Die Fachbereichsleiterin der Eltern- und Erwachsenenbildung, Silvia Orlando hat ihre 

Anstellung per Ende März 2024 gekündigt. Zusätzlich hat der Auftrag aus der Überprüfung 

der finanzpolitischen Ziele eine Überprüfung des Angebots notwendig gemacht.  

 

2 Zuständigkeit und Bezug zur Strategie 

Die Schulpflege ist gemäss Art. 23 der Gemeindeordnung, Art. 14 des Reglements 

Organisation der Schule Männedorf, Funktionenmatrix der Schule (Anhang 1) Art. 1.1 

zuständig. 

 

3 Erwägungen  
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Gründe für die Weiterführung der Kurse der Erwachsenenbildung:  

• namhafter kostengünstiger Beitrag in der nichtberuflichen und persönlichen 

Weiterentwicklung der Männedörfler Bevölkerung  

• bietet ein soziales Netzwerk und ermöglicht einen niederschwelligen, 

generationenübergreifenden Austausch 

• Etablierte Kurse wie Nähen, Stricken und Kochen laufen mit stabilen Gruppen gut  

  

Gründe für die Aufhebung des Angebots der Kurse der Erwachsenenbildung:  

• Anzahl der Teilnehmenden an den Kursen ist stark rückläufig  

• Grosses Kursangebot von kommerziellen Anbietern  

• Schwierig für neue Kurse/Themen Interessierte zu gewinnen  

• Kündigung der langjährigen Fachbereichsleiterin  

• Auftrag im Rahmen der finanzpolitischen Überprüfung von freiwilligen Angeboten der 

Schule und Gemeinde ohne gesetzliche Verpflichtung 

  

Es besteht die Möglichkeit, die etablierten Kurse durch die Kursleiterinnen privat 

weiterzuführen. Im Sinne einer Übergangslösung würde die Schule die Räumlichkeiten für die 

Durchführung der Kurse weiterhin zur Verfügung stellen.  

 

Elternbildung:  

Im Gegensatz zur Erwachsenenbildung ist das Anbieten der Elternbildung im Kanton Zürich 

gesetzlich vorgesehen. Es wird somit weiterhin verschiedene Angebote zu 

unterschiedlichen, altersspezifischen Themen geben, um die Erziehungskompetenz der 

Eltern und Erziehungsberechtigten zu stärken.  

  

Nach Abwägen der Situation empfiehlt die Bereichsverantwortliche Personelles das Angebot 

der Erwachsenenbildung einzustellen.  

 

Mitberichte 

Das Geschäft benötigt keine Mitberichte. 

 

4 Finanzen und Folgekosten 

Die Kosten sind im Budget 2024 enthalten und werden in den Folgejahren für die 

Elternbildung unter der Kostenstelle 73.100 Bildung sonstiges budgetiert. 

 

5 Submission 

Das Geschäft hat keine submissionsrechtlichen Auswirkungen. 

 

6 Öffentlichkeit 

Der Beschluss ist ab zeitnahmem Beschluss des Gemeinderats öffentlich. 

 

7 Kommunikation und Publikation 

Der Beschluss wird auf der Website nach Beschluss des GR veröffentlicht. 
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Eine Medienmitteilung wird auf der Website sowie im Fischotter und der Schifertafle 

publiziert. 

 

8 Dispositiv und Verteiler  

Die Schulpflege, auf Antrag der Bereichsverantwortlichen Personal, beschliesst: 

 

1. Das Angebot der Kurse der Erwachsenenbildung der Schule Männedorf wird per Ende 

SJ 2023/24 eingestellt.  

 

2. Das Reglement Eltern- und Erwachsenenbildung der Schule Männedorf wird per 31. Juli 

2024 ausser Kraft gesetzt.  

 

3. Der Fachbereich der Eltern- und Erwachsenenbildung wird per 31. Juli 2024 aufgehoben 

und das Reglement Organisation der Schule Männedorf, inkl. Organigramm (Anhang 2) 

entsprechend angepasst und der Schulpflege zum Beschluss vorgelegt.  

 

4. Die Kostenstelle 79.500 Erwachsenenbildung wird ab Budget 2025 aufgehoben.  

 

5. Die Kosten der Elternbildung der Schule Männedorf werden ab Budget 2025 unter der 

Kostenstelle 73.100 Bildung Sonstiges budgetiert.  

 

6. Die Abteilungsleitung Dienste wird mit dem Vollzug beauftragt.  

 

7. Der Gemeinderat wird eingeladen, zeitnah einen gleichlautenden Beschluss zu fassen 

und die entsprechende Medienmitteilung zu veröffentlichen.  

 

8. Mitteilung durch Protokollauszug an:   

- Wolfgang Annighöfer, Präsident Gemeinderat  

- Stefan Woodtli, Gemeindeschreiber ad interim 

- Fachbereichsleiterin Eltern- und Erwachsenenbildung 

- kreditkontrolle@maennedorf.ch  

 

 

 Für die Richtigkeit des Auszugs 

 SCHULPFLEGE MÄNNEDORF 

 

 

 

 

 Rahel Haldi Moser Monika Gnepf 

Schulpräsidentin Abteilungsleiterin Dienste 
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